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FRITZ MITTHOF 

Zwei Mietverträge aus Herakleopolis 

Tafeln 10-11 

Bei den beiden nachstehenden Papyri aus der Wiener Sanunlung handelt es sich um 
zwei spätantike Mietverträge aus Herakleopolis, die aus verschiedenen Gründen Auf
merksamkeit verdienen. In Nr. 1 vermietet ein magistrianus (= agens in rebus) einen 
Hof (aUA:f!), den er von seinem Onkel durch Abtretung (EKcrtacrte;) erworben hat. Der 
Mieter wird als cr(lA'Ycq.uXptoe; bezeichnet. Diese aus dem Lateinischen entlehnte Be
rufsbezeichnung ist, was die papyrologische Evidenz betrifft, hier erstmals sicher be
zeugt. Neu ist auch, daß es in Herakleopolis ein Marktgebäude (macellum) gab und 
daß sich in diesem eine Kirche befand. In Nr. 2 erscheint als Vermieter die Festkasse 
einer Laienbruderschaft (qltAo11:0Vla), die an die bereits anderweitig bezeugte Kirche der 
Heiligen Maria Basileios angeschlossen war. Gegenstand dieses Vertrages ist eine 
Dachterrasse (ocollattov), auf welcher der Mieter, ein Schäfer, abends seine Tiere un
terzustellen beabsichtigt. 

Wie in der Spätantike üblich, sind beide Verträge unbefristet und ab dem Tag ihrer 
Errichtung wirksam; die Mietdauer richtet sich nach dem Belieben des Vermieters; vgl. 
H. Müller, Untersuchungen zur }1{cr()({)(Ju; von Gebäuden im Recht der gräko-ägypti
schen Papyri, (Erlanger Juristische Abhandlungen 33), Köln u. a. 1985, 187. Eine 
Liste griechischer Gebäudemiet- bzw. pachtverträge auf Papyrus ist ebd. S. 345-361 
abgedruckt. Für Addenda bzw. Corrigenda zum spätantiken Teil dieser Liste vgl. N. 
Gonis, p.oxy. XVI 1964: ALease of a Room from Byzantine Oxyrhynchus, ZPE 
132 (2000) 191-192 und N. Kruit, K. A. Worp, Eine Hausmiete aus der Zeit des Kai
sers Mauricius, Tyche 18 (2003) 50; zum koptischen Material s. T. S. Richter, Kopti
sche Mietverträge über Gebäude und Teile von Gebäuden, HP 32 (2002) 1l3-168. 

P'yindob. G 31523 
Herakleopolis 

1. Mietvertrag über einen Hof 

16,8 x 13 cm 5./frühes 6. Jh. n. Chr. 
Tafel 10 

Papyrus. Der Originalrand des Blattes ist rechts und links erhalten; oben und unten ist es un
regelmäßig abgebrochen. Keine Klebung . Schwarze Tinte. Der stark verblaßte Dorsalver
merk stammt von derselben Hand wie das Recto. Die Schrift verläuft auf bei den Seiten paral
lel zu den Fasern. 

2 
r 
[ 

± 15 
± 15 

vacat [± 3 ] 
u]i.oe; NetAOU ~~[o til]e; 
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3 
4 
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6 
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[/lEyaAonOAEW<; 'AAE]~aVbpta<; btatptßWV 
EV 'Hpm4AEou<; nOAE]t [cra]pya/lapto<; E~ll<; unoypa<pw(v) 
cI>~(aou{ql) 'QptYEVEt' tcp KaSocrH~/lEVql 
/laytcrtptaVcp tCOV Sdwv O<p<ptKtWV 
Utcp 8wbocrtou uno tll<; autll<; nOAEw<; x(atpEtV). 

ME/ltcrSW/lat na pa crou uno tCO'-; ~'-;llKOV-
tWV crOt uno E~crtacrEW<; 'Iwa,-;,-;\>[u] 

crou SEtOU EV tU autU 'HpaKAEOU<; nOAEt 

EV crtEVOPU/ltql <pEPOV'tt En! u~lJ~UOtll(v) 
nEp! tl]V uytav EKKAllcrtav /laK~~AOU 

au~~v /ltav uVEqlY/lEVllV Ei<; votov 
/lEta tOU EV autn KEAAtOU UVEqlY/l[EVO]";> [Ei<;] 

unllAH.otllV En! XPO'-;[OV öcrov ßOUAEt] 

~~<.> ~[ll<; (J11/l]~[pov] ~~~ [ ± 10 ] 

Verso (um 90° gedreht): 

-'>0 17 

3. I. 'AAfsavöpda<; 4. I. craAya~aptO<; ultoypa<pro pap. 5. I. KaeWcrtW~EVCP 
11. altTlAlw'tiipap. 17.1. craAya~apiou 

,,[ - - - ] N. N., Sohn des Neilos, aus der Großstadt Alexandria, weilend in Hera
kleopolis, salgamarius, im folgenden (eigenhändig) unterzeichnend, grüßt Flavius 
Horigenes, devotissimus magistrianus der göttlichen (sc. kaiserlichen) officia, Sohn 
des Theodosios, aus derselben Stadt. 

Ich habe von dir gemietet von den Sachen, die durch Abtretung deines Onkels 
loannes in dein Eigentum übergegangen sind, im selben Herakleopolis in der schmalen 
Gasse, die gen Osten führt, bei der Kirche des Marktgebäudes (macellum): einen Hof, 
nach Süden gelegen, nebst dem in diesem befindlichen Raum bzw. Schuppen, nach 
Osten gelegen, für so lange Zeit, wie es dir beliebt, ab dem heutigen und [ - - - ]". 

Verso: ,,[ - - -] N. N., Sohn des Neilos, salgamarius [- - -]". 

Der Mietvertrag betrifft einen in Herakleopolis gelegenen Hof (auAll) nebst einem 
zugehörigen Raum bzw. Schuppen (KEAAtOV). Erhalten sind die Angaben zu den bei
den Vertragsparteien und der erste Hauptabschnitt des Vertragscorpus mit der Beschrei
bung des Mietobjektes und den Bestimmungen zu Mietdauer und -beginn. Es fehlen 
zum einen die Datierung, die sich am Kopf der Urkunde befand, zum anderen die zweite 
Hälfte des Corpus mit den Angaben zur Höhe des Mietzinses und zur Rückgabe des 
Mietobjektes sowie die Unterschrift des Mieters und die completio des Notars. 
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Eigentümer und Vermieter de Mietobjekte i l der aus Herakleopolis stammende 
agens in rebus Flaviu Horigene; als Mieter erscheint ein in derselben ladl niederge
la ener Alexandriner unbekannten Namen d r das Gewerbe eines salgomarius ausübt. 
Die Lage de Mietobjektes läßt ejnen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem 
Rechtsge 'chäft und der beruflichen Tätigkeit des Mieters vermuten. Salgamarii produ
zierten und verkauften in Salzlake owie Es ~g und Öl eingelegte Lebensmittel 
(Fleisch Fisch, Gemüse, Obst, Gewürze etc.). Der Verkauf: tand un ere MieteJs be
fand sich möglicherweise im macelllun' das unweit hiervon gelegene Mictobjekt 
könnte ihm als Produktions stätte bzw. Lager und/oder als Wohnung gedient haben. 

Die Eigentum verhältnisse werden in spätantiken Mietverträgen für gewöhnlich 
mit einer allgemeinen Formel wie 'tel tl7tapxov'tO, t<p ÖÜVl. zum Au druck gebracht, 
die keine Auskunft iiber \je Genese des Rechtstitels gibtl. In un erem Papyru. er
scheint stattdessen der hier erstmals bezeugte Ausdruck 'tu UVl)KOV'tU 'tip oe'ivt uno 
t:KO'tuO'eo>c; 'tou ÖÜVOC;. Da Mietobjekl war offenbar Teil einer Vermögensmasse, die 
Horigenes von seinem OnkelT aone erworben hatte, und zwar nicht durch Erbschaft 
oder Kauf, sondern in folge einer freiwilligen Abtretung (EICO'tO:O'IC;)2. Dj HintergrUnde 
dieser Transaktion bleiben unbekannt. Die Ekstasis war ein Rechtsinstrument, das 
vornehmlich zur Beendigung von Schuldverhältnissen im Fall von Insolvenz 
cingesetzl wurde (datio in solutulII bzw. cessio bOllo/'ltI/l). Sie ermöglichte es dem 
Schuldner, die Ansprüche des Gläubigers, sofern die er einwilligt, nicht durch 
RUckgabe de Geschuldeten. ondern durch Abtretung aktiver Vermögenswerte zu 
befriedigen . Daneben wurde die Eksta i aber auch zum Zwecke der Übertragung von 
Erbgut noch zu Lebzeiten des Erblassers verwendet. Die Tal aehe. daß zwischen 
Ioanne und Horigene ein enges Verwandt chaft verhältni be. rand, läßt vennuten , 
daß wir es hier eher mit der zweitgenannten Form des Rechtsinstituts zu tun haben. 

Das chriftbild der Urkunde spricht für eine Datienlllg in 5. oder frübe 6. 1h. Zur 
Bestätigung die es An alzes sei darauf hingewie cn daß ich der 1,"'iteL f,lU')'IO'''CPIUVOC; 
'twv 9drov Oq>qHlClrov in dcn Papyri nur innerhalb die. es Zeitraumes nachwei n läßt. 
Ferner i l zu bemerken, daß unser Papyrus neben dem Li ferllng kauf PR X 39 
(443), dem Mietvertrag SB XXII 15461 (481) und dem Vertragsfragment P.Rain. 
Cent. 108 (484-486) bereit das vierte Beispiel fUr eine herakleopolitanische Notarsur
kunde darstellt, in welcher unter den Kontrahenten ein I1O:YIO''tpto:voC; 'twv 8dwv 
Oq>q>IK\O>V erscheint. Die e Texte gehören alle zu den Be tänden der Wiener Sammlung 
und liegen Uberdies zeitLich nahe beieinander; vergleicht man allerdings die in ihnen 
enlhaltenen prosopographischcn Daten so i t kein direkter Zu aml11enhang zu er
kennen. ~ scheint ich al 0 nicht um Teile eines Do ier bzw. Archivs zu handeln . 

1-2. In dem Bereich oberhalb des Vatersnamens NdAO'\J, wo das Fragment noch um 
etwa 1,5 cm weiter nach oben reicht, sind keinerlei Tintenspuren zu erkennen. Der unbe
schriebene Freiraum erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, als handele es sich um den 

1 Vgl. Müller, M{(J()(f)(Ju; (s. Einl., oben S. 103) 143. 
2 Zur Ekstasis vgl. A. B. Schwarz, Die öffentliche und private Urkunde im römischen 

Ägypten, Leipzig 1920, 219-221 und D. Hagedorn, P.Münch. III 85, Ein!. S. 81 sowie 
ferner P.Hamb. IV 243, 6-7. 
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oberen Originalrand. Da spätantike Vertragsurkunden jedoch immer ein Prä skript mit Datie
rung (und Errichtungsort) aufweisen, ist eine solche Annahme auszuschließen; vielmehr ist 
davon auszugehen, daß entweder das Präskript vom Vertragstext abgesetzt war oder ein Teil 
der letzten Zeile des Präskripts unbeschriftet geblieben ist. 

Aus Z. 17 ergibt sich, daß der Name des Mieters im Nominativ auf -aCHO<; endete. Am 
Anfang von Z. 2 bleibt somit Raum für die Ergänzung von etwa neun Buchstaben. Denkbare 
Rekonstruktionen wären z. B. [AUp(f]Ato<;) 'A9avacrto<; u]io<; oder [AUp(f]Ato<;) 'Ava
cr-eacrto<; u]io<;. Allerdings ist zu bedenken, daß das Gentiliz auch am Ende der vorangehen
den Zeile gestanden haben könnte; als Beispiel für die dann anzunehmende Textverteilung 
- mit einem größeren Spatium zwischen dem Ende des Präskripts und dem Aureliernamen 
- sei CPR X 38 (HerakI., 420) genannt. 

3. [IlEyUAOltOAEül<; 'AAE]~uvöpiu<;: Von dem S ist nur das Ende der Unterlänge erhal
ten, das sich oberhalb der Buchstaben Pyu in Z. 4: [crU]PYUllal?to<; befindet. Zur Ergänzung 
des Zeilenanfangs vgl. z. B. CPR X 39, 6 mit BL X 50 (s. oben Einleitung) . 

4. ltOAE]t: Die Unterlänge des t reicht bis auf die Höhe des zweiten E des Namens 
'QptyevEt (Z: 5). 

[cra]pyullapto<; (I. cruAyallapto<;): Zur Lesung vgl. Z. 17 . Der Fehler crapyall- statt 
cruAYUIl- begegnet auch in P .Col. vrr 136, 6; vgl. außerdem CPR XIX 63, Verso 4: crup
KUI1UP- statt cruAYUl1ap- (zu beiden Texten s. das Folgende) . 

Die lateinische, von salgama bzw . salgamum abgeleitete Berufsbezeichnung salgama
rius ist in der Spätantike auch im griechischen Sprachraum als Lehnwort anzutreffen, läßt 
sich hier aber nur selten nachweisen. Zur Bedeutung des Begriffs vgl. A. Hug, RE 1 A 2 
(1920) 187Of.; zu seiner Verwendung und Verbreitung als Lehnwort in griechischen Texten 
G. Zereteli, P. Iernstedt, P .Ross .Georg. III 38, 11 Komm. und L. Robert, Epitaphes et 
acclamations byzantines ii Corinthe, Hellenica 11/12 (1960) 21-52, bes. 39-46: Epiciers 
et droguistes de Corinthe. 

Die vorliegende Stelle liefert den ersten eindeutigen Papyrusbeleg für das Wort cruAYU
Ilapto<;; sicher bezeugt waren bislang nur die Begriffe craAyallov (P .Col. VII 136,6 [Ars. , 
298]; P.Oxy. XXXI 2561, 17 [Untere Thebais, vor 305]; P.Panop.Beatty 2, 246. 286 
[Panop., 300)) sowie EpYUcr-ef]ptoV cruAYU/lUptKOV (P.Ross .Georg. III 38, 11 [Ant., 569; 
vgl. BL IX 226)). Daneben existierte offenbar auch die Verbindung cruA(y)U/lUK<btllAo<; 
(SB XII 11077, 13 [Herk . unbek. , 4 .-5. Ih.]) . Man beachte außerdem SPP VIII 1254, 1 
(Ars., 6. Ih.): ]cruPyull( ), eine Stelle, deren Deutung unklar bleibt, besonders aber die 
Abrechnung über Mieteinnahmen für mehrere an verschiedene Personen vermietete KEAAlU 
CPR XIX 63, Verso (HerakI., 7. Ih.) . In Z. 4 dieses Textes erscheint laut Edition die von der 
Herausgeberin nicht gedeutete Berufsangabe crupKa/lülp. Hinter diesem (abgekürzten) Wort, 
dessen Lesung, wie eine Revision des Originals ergeben hat, eher cruPKUIlUP( ) lauten soll
te, verbirgt sich vermutlich ein weiterer Beleg für den Begriff cruAyullapto<;. Folgende Re
konstruktion schiene denkbar: Ö(t<l) rEülpyiou crapKallap(iou) (I. craAyu/lupiou). Die 
Verwechslung y> K begegnet auch in dem bereits erwähnten P .Ross .Georg. III 38, 11 : 
cruAlCU/lUptKOV; für den Fehler A> p s . oben. 

Als epigraphische Zeugnisse für cruAYU/laptot sind zwei Inschriften aus Korinth (s. J. 
H. Kenth, Corinth VI/I 3: The lnscriptions 1926-1950, Princeton 1966, Nr. 540 und 551 
[5.-6 . Jh.)) und eine Inschrift aus dem phthiotischen Theben (SEG 38, 451 [christI. Zeit)) 
zu nennen. Von Interesse sind ferner ACO, Concilium Chalcedonen se (451), II 1,3, S. 52, 
Z. 30 sowie CGIL II 393,48, wo salgamarius mit ltUV-e01t<OAll<; gleichgesetzt wird. 
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6. Der Titel magistrianus bzw . Iluyta'tptuvot; ('tmv 8drov O<p<ptK{roV) ist eine alterna
tive Bezeichnung für die besser unter dem Ausdruck agentes in rebus bekannten Staatsbeam
ten, die im Auftrag der Zentralregierung Sondermissionen durchführten sowie die Statthalter 
und Provinzbehörden kontrollierten. Die Bezeichnung magistrianus ist dadurch zu erklären, 
daß diese Funktionäre dem magister officiorum unterstellt waren; vgl. M. Clauss, Der ma
gister ojficiorum in der Spätantike (4.-6. Jh.), München 1980,23-40 und R. Delmaire, Les 
institutions du Bas-Empire romain, I: Les institutions civiles palatines, Paris 1995,97-
188; für die Papyri vgl. P. J. Sijpesteijn, Miete eines Hofes und einer Scheune mit Zubehör, 
Cd'E 68 (1993) 160-167, bes. 165-167 (= SB XXII 15461) und B. Palme, Flavius 
Sarapodorus, ein agens in rebus aus Hermupolis, APF 40 (1994) 43-68, bes. 44f. sowie 
ders ., CPR XXIV 1 1,4 Komm. und 22, Ein!. S. 129f.; zum Gebrauch des Begriffs magistri
anus vg\. J. Kramer, C.Gloss.Biling. II 9, 31 Komm. 

Ein agens in rebus namens Horigenes ist anderweitig nicht bezeugt (vg!. die Listen bei 
Sijpesteijn, a. O. und in PLRE II 1272f.). Zwar schiene es auf den ersten Blick verlockend, 
seinen Namen auch in CPR X 39 (s. oben Ein!.) zu ergänzen, ein Lieferungskauf über Wein 
zwischen einem magistrianus und einem ebenfalls im Herakleopolites niedergelassenen 
Alexandriner, der als KovomXptOt; tätig ist. Allerdings zählt der dort genannte magistrianus 
zu den Großgrundbesitzern im Gau (yeouXmv EV 't0 'HPUKAEOltOAt'tn; s. Z. 4-5 mit BL X 
50), was für Horigenes nicht der FaII gewesen zu sein scheint; überdies reicht der Platz an 
der betreffenden Stelle für die Ergänzung des Namens 'QptYEVEt nicht aus. 

8. llellla8rollut: Zu dieser Form der Einleitung eines spätantiken Mietvertrages vg!. 
Müller, M{a()w(n~ (s. Ein!., oben S. 103) 34. 

9. e/;a1:aaerot;: Für den Fehler Ka> /;a vg!. F. Th. Gignac, A Grammar of the Greek Pa
pyri ofthe Roman and Byzantine Periods,I: Phonology, Milano 1976, 141, wo unter ande
rem auch zwei weitere Belege für die Schreibung E/;a1:aaerot; angeführt werden. 

11. a1:!::vopulllCP: Dieser seltene Begriff ("enge Gasse" oder "Durchgang") war in den 
Papyri bislang nur dreimal nachgewiesen, und zwar für Antinoopolis (SPP I, S. 6f., I, 14; 5. 
Jh.), Apollinopolis (P.Bod\. I 45,11; ca. 610) und Hermupolis (BGU III 900, 21; 582/3 
[vg!. BL VIII 36]), nicht hingegen für Herakleopolis. Die Evidenz zu Straßennamen in Hera
kleopolis ist bei Calderini, Daris, Diz. I 220-224 (mit Suppl. I 128f., II 63 und III 44) ver
zeichnet. Zur Thematik vgI. ferner H. Rink , Straßen- und Viertelnamen von Oxyrhynchus, 
Diss . Gießen 1924. 

12. o.ylUV EKKATjaluV IlUKEAAOU : Diese Kirche war bislang nicht bezeugt. Beispiele 
für Gotteshäuser, die nach ihr~r· Lage benannt sind, verzeichnet L. Antonini, Le chiese 
cristiane nell'Egitto dal IV al IX secolo secondo i documenti dei papiri greci, Aegyptus 20 
(1940) 129-208, bes. 133. Der Kenntnisstand zu den Kirchen von Herakleopolis ist eher 
dürftig; vgI. Antonini, a. O. 172; S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer 
Zeit, III, Wiesbaden 1985, 1163f.; A. Papaconstantinou, Le culte des saints en Egypte des 
Byzantins aux Abbassides, Paris 2001, 236. Neben der Bischofskirche (lleyaATj EKKATj
alU) sind bislang folgende Gotteshäuser mit Namen bezeugt: CPR VIII 69,5 (6.-7. Jh.): 
1:1lt; o.ytUt; EKKATja{Ut; KU<pEut;; P.Erl. 73, 9 (604): EKKATjalu 'Aßß&. MTjvä.; P.Stras. V 
318,9-10 (596 [vgI. BL VIII 418 und CPR XXIV, S . 144]): o.ylU lleyaATj EKKATjalu 
KUAOUIlEVTj tnot;; SB VI 9154, 6 (7.-8 . Jh. [vgI. CPR XXII, S. 85]): o.ylU EKKATjalu 
Kupou. Eine Kirche dürfte auch hinter dem durch SB VI 9462, 3-4 (ca. 657 [vg\. BL IX 
260]) bezeugten Quartiernamen AUUPU ... 't1lt; 8eo'tOKOU MUPlUt; 1:1\t; BUO"lAdou stehen 
(s. unten Nr. 2, 5 Komm.). 
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Die vorliegende Stelle bietet den ersten Beleg für die Existenz eines IHXKEAAO<; 
(macellum) in Herakleopolis. Solche Marktgebäude - hofartige Baukomplexe mit langen 
Reihen von Lebensmittelläden entlang der Umfassungsmauer (vgL I. Nielsen, Der Neue 
Pauly 7 [1999] 618-620) - waren bislang, was das römische und spätantike Ägypten be
trifft, lediglich für Alexandria (P.Lond. VI 1914, Verso 43 [nach 335]), Hermupolis (SB X 
10299, 17. 176. 177 [264]) und Oxyrhynchos (P.Oxy. LIV 4441, KoL V 11 [315/6]) be
zeugt; vgL A. Lukaszewicz, Les edifices publics dans les villes de l'Egypte romaine, War
szawa 1986, 176; zur maskulinen Form JHXKEAAO<; vgL J. R. Rea, P.Oxy. LXIII 4394, 21-
22 Komm. Die hiervon abgeleitete Berufsbezeichnung /laKEAAapto<; ist in den Papyri nur 
unsicher nachgewiesen; vgl. H.-I. Drexhage, Einige Bemerkungen zu Fleischverarbeitung 
und Fleischvertrieb nach den griechischen Papyri und Ostraka vom 3. Jh. v. bis zum 7. Jh. 
n., MBAH 16,2 (1997) 97-111, bes. S. 103 (für SPP VIII 960 s. jetzt SB XX 14607). 

13. au~'fJv: Ein von Bauten oder Mauern umschlossener, zumeist unüberdachter Hof, 
vgl. G. Husson, Oikia, Paris 1983,45-54. 

14. KEAAtO'U: Der Begriff bezeichnet zu ebener Erde gelegene Räume eines Gebäudes 
oder kleine, freistehende Bauten, die vornehmlich als Werkstatt oder Lager dienten, aber 
auch als Wohnräume Verwendung fanden; vgl. Husson, a. O. 142-147 (mit weiteren Bei
spielen für die Verbindung eines oder mehrerer KEAAta mit einer auA" auf S. 144). 

15. Die Ergänzung orientiert sich an der Tatsache, daß in spät antiken Verträgen 
üblicherweise eine Laufzeit nach Belieben des Vermieters vereinbart wird (s. oben S. 103). 

16. uno 't[fj<; cr,,/l]dpov] Kat [ : Vielleicht uno 't[fj<; cr,,/l]dpov] Kat [npoYE-
ypa/l/l(ev"ri<;)] ., [lj/lepa<; ·(s. unte~ Nr. 2,17-18). . .. . . ... 

17. Diese Zeile hatte vermutlich den Aufbau /ltcr9mcrt<; Mietobjekt YEVO/levll uno/ 
napa -acrto'U NdAO'U craAya/lapto'U Ei<; <I>Aao'Utov 'QPtyevllv K'tA. oder ähnlich. 

2. Mietvertrag über eine Dachterrasse 

P.Vindob. G 25873 
Herakleopolis 

24,7 x 13,8 cm 2. Januar 555 n. Chr. 
Tafel 11 

Papyrus. Das Blatt ist unten abgebrochen. Oben und rechts ist der Originalrand vollständig, 
links hingegen nur teilweise erhalten. Etwa 3 cm vom rechten Rand verläuft senkrecht eine 
Klebung und in der Mitte des Blattes eine vertikale Faltung. Links besteht ein Freirand von 
1-1,5 cm. Der Dorsalvermerk befindet sich, vom Recto aus betrachtet, knapp 4 cm rechts 
des linken Randes und ist gegenüber dieser Seite um 90° gedreht. Er stammt von derselben 
Hand wie das Recto. Die Schrift verläuft auf beiden Seiten parallel zu den Fasern. 

-1 
2 
3 
4 

5 
6 

t Me'ta 'tllv una'teiav <I>Auouiou BaeHAeiou 

'tou AUllnp0'ta'tou TUßl 1; 'tft~ nupouall~ 
'tphll~ ivÖt1~('tiffiVO~) ev 'HpU1(AeOU~ nOAH. Tip AOYfP 
~ft~ aya~lJ~ 'tft~ q>tAonoviu~ 'tft~ 
ayiu~ ~[eo'tOK]<,>U Mupia~ BaalAeiou 

[Öux Mllva eU]~~~ea'ta'tou npeaßu'tepou 
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7 ['t]ou 't~~(EtvO'tU'tou) [7t]pOVOll'tOU (hp' 'HpaxAeou~ 

8 ~OÄEO?~ AuPtlÄw~ II>'tß uio~ "HpO)vo~ 
9 1L1ltPO~ M[a]pia~ 1t0tlL~V U7tO tfl~ au'tfl~ 

10 [7toÄEO)~f ~(a·ipEtv). 'OILOAOY& ILEIL1<J8&<J8at 
11 [7tapa] ~fl~ autfl~ cptÄo7tovia~ 
12 <?~a <Jo~ [t]?U au'tou EUÄaßE<Jtu'tou Mllva 
13 7tPE<Jß'?~~l?ou Kat 7tpovoT]tOU tO 8tacpepov 
14 au'tep (0)~Utll0V 'tfl~ cptÄo7tovia~ 
15 Ei~ <J'tu<Jtv 't&v EIL&V 7tpoßutO)v 
16 Ka8 ' E<J~~l?av ECP' ÖV ßOUÄE<J8E Xpovov 
17 U7tO 'tfj~ qtllLEPOV Kat 7tpoYEypaILILEvT]~ 
18 l]ILEpa~ ~vollciou Ka't' iho~ XPu<Jou 
19 KEpun[a] öEKa, (yiVEtat) XP(u<Jou) KEp(una) t, Ö7tEP Evoi-
20 KW~ [U7to]oro<JO) UlLtV EV 'tEÄn EKU<J'tOU 
21 ihou~ uvu7tEp8E't0)~ E~ u7tapxov'tO)v 1L0u 
22 7tuv'tO)~.·;H lLi<J80)<J1~ Kupia Kat E7tEp(0)'tT]8d~) 
23 cOlLoÄ6Y(T]<Ja) 1!-. (2. H.) AuPtlÄw~ II>'tß uio~ "HpO)v[o~] 
24 7t[ OlIL ]~v 0 7tPOKdILEvo~ ILElLi[ <J ]8O)[lLat] 
25 [cO~ 7tp6~(Ettat):'Aup]~[itj~~ 'Ä[ ± 20 

Verso (um 900 gedreht): 

-+ 26 (1. H.) 1!- Miq~(o)<Jt~) [.] .[ .. . .. [ ] 
'Hpa~~[(EoU~) 7tOÄ](Eo)~) 

1. Ültcm ::w.v pap. 2. ~'pap. 3. IvrJlK pap . 14. l. Öco~unov 20 . Ü~tv pap . 21. ültapxoV'tcov pap. 
23. üwc pap . 

"Nach dem Konsulat des Flavius Basilius, vir clarissimus, am 7. Tybi der gegen
wärtigen 3. Indiktion in Herakleopolis. 

Die Kasse der Mahlfeier der Laienbruderschaft der Heiligen Gottesgebärerin Maria, 
der Königlichen, vertreten durch Menas, den überaus frommen Priester und höchst ein
fachen Verwalter aus Herakleopolis, grüßt Aurelius Phib, Sohn des Heron und der 
Maria, Schäfer, aus derselben Stadt. 

Hiermit bekunde ich, von derselben Bruderschaft, vertreten durch dich, denselben 
höchst frommen Priester und Verwalter Menas, die dieser (sc. der Kasse) gehörende 
Dachterrasse der Bruderschaft gemietet zu haben, um auf dieser abends meine Schafe 
unterzubringen, so lange Zeit, wie es euch beliebt, ab dem heutigen und vorgenannten 
Tag, zu einem jährlichen Mietzins von zehn Keratien, macht 10 Keratien. Diesen Zins 
werde ich euch am Ende jedes Jahres ohne Verzug zahlen, unter Haftung meines ge
samten Vermögens. Der Mietvertrag ist rechtskräftig, und auf Befragen habe ich zuge
stimmt 1!-". 
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(2. H.) "Ich, der vorgenannte Aurelius Phib, Sohn des Heron, Schäfer, habe ge
pachtet, wie oben geschrieben steht. Ich, Aurelius N. N. [ - - - ]". 

Verso: (1. H.) ,,~ Mietvertrag [ - - - ] Phib, Sohn des Heron, aus Herakleopolis 
[---J". 

Ein in Herakleopolis wohnhafter Schäfer mietet von der Laienbruderschaft einer 
Marienkirche derselben Stadt, die sich durch einen Priester vertreten läßt, die Dach
terrasse eines Hauses, um auf dieser des Nachts seine Schafe unterzubringen. Der Miet
zins fließt in eine Kasse, die der Finanzierung einer religiösen Mahlfeier dient. 

Die Urkunde liefert nach P .Oxy . LVIII 3958 und 0 .Brit.Mus .Copt. 11 5 den dritten 
sicheren Beleg für die Verwendung des Femininums qnAo1toviu anstelle des Neutrums 
qltA01tOVElOV zur Bezeichnung einer Laienbruderschaft (s. unten Komm.). Juristisch be
merkenswert ist, daß in dem Text nicht die Bruderschaft, sondern die Festkasse als ei
gentlicher Kontrahent des Schäfers agiert. Zwar ist es in der Spätantike allgemein üb
lich, daß kirchliche bzw. klösterliche Institutionen in Rechtsgeschäften als juristische 
Person auftreten, und zwar entweder unter ihrem jeweiligen Namen oder aber unter der 
abstrakten Bezeichnung 8iKUtoV 'tf\<; ayiu<; EKK:A'T\criu<; bzw . 'tou ayiou !10vucr't'T\
piou oder ähnlich3. Besondere Beachtung verdienen in diesem Zusammenhang die Miet
zinsquittung SPP III 268 sowie die Urkunde unbestimmbaren Inhalts CPR IV 195, 
zwei Dokumente aus dem 7.-8. Jh., die vom Dikaion des Philoponeion des Erzengels 
Michael in Hermupolis ausgestellt worden sind, sowie die ebenfalls aus Hermupolis 
stammende Pachtzinsquittung P.Moscow Copt . 1 (8. Jh.), die vom Dikaion des Philo
poneion des Apa Theodoros von Pauore stammt4 . Daß hingegen die Kasse (A6yo<;) ei
ner solchen Institution zum rechts- bzw. geschäftsfähigen Gebilde erhoben würde, ist 
meines Wissens ohne Parallele. 

Auffällig ist weiterhin, daß der vorliegende Papyrus das einzige Beispiel für einen 
Mietvertrag liefert, der sich ausschließlich auf das Dach eines Hauses bezieht; 
ansonsten werden solche Terrassen nur in Verbindung mit anderen Gebäudeteilen 
vermietet. Gleiches gilt für die Tatsache, daß die durch den Vertrag zugestandene 
Nutzung des Mietobjektes auf die Nachtstunden beschränkt ist. 

Von der Vermietung städtischer Immobilien durch Laienbruderschaften zeugt neben 
dem bereits erwähnten SPP III 268 auch die Mietzinsquittung SPP III 288 (Herk. 
unbek.; 7.-8. Ih.) . Als weiteres Beispiel für die Vertretung einer solchen Institution 
durch einen 1tPOVO'T\'tT]<; sei die Steuerquittung P.land. III 38 (Oxy., 6. bzw. frühes 7. 
Jh.) genannt5 . 

3 Vgl. C. Schmidt, Ein koptischer Werkvertrag, ZÄS 67 (1931) 102-106, bes . 103f.; 
A. Steinwenter, Die Rechtsstellung der Kirchen und Klöster nach den Papyri, ZRG Rom. 
Abt. 50 (1930) 31-34; ders., Das Recht der koptischen Urkunden, München 1955, 18; 
E. Wipszycka, CoptE 3 (1991) 90lf.; S. J. Clackson, P.Mon.Apollo, Ein!. S. 29. 

4 Vg!. J. Gascou, P.Sorb. 11 69, Ein!. S. 77. 
5 Der Herausgeber dieser Quittung hat das Wort cptAo7tovia als Namen einer Heiligen 

Philoponia gedeutet; für einen solchen Kult gibt es jedoch, wie nunmehr auch aus Papacon
stantinou, Culte (s . oben Nr. 1, 12 Komm.) zu ersehen ist, keine Belege. Im übrigen sei be
merkt, daß die Quittung sich nicht auf dem Recto (so ed. pr.), sondern auf dem Verso des 
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1. Zum (Post-) Konsulat des Flavius Basilius und den Besonderheiten des Formulars im 
Herakleopolites vg!. zuletzt S. Hodecek, F. Mitthof, Ein Weinlieferungskauf aus dem 
Herakleopolites, APF 51 (2005) 80. 

4. ayunllC;: Das Wort hat an dieser Stelle die übertragene Bedeutung "Liebesmahl", 
d. h. es meint ein außerhalb der Kirche und unabhängig von der Eucharistie abgehaltenes 
abendliches Sättigungsmahl der Gemeinde; vg!. A. Papaconstantinou, L'agape des martyrs: 
p.oxy. LVI 3864, ZPE 92 (1992) 241f.; S. Clackson, P.Mon.Apollo, Ein!. S. 6; Papacon
stantinou, a. O. (s. oben Nr. 1, 12 Komm.) 320-322 sowie im allgemeinen J. A. Jung
mann, LThK2 I (1957) 180f. und K. Richter, LThK3 I (1993) 222. Der Begriff wird in den 
griechischen und koptischen Papyri vornehmlich für die jährlichen Gedenkfeiern zu Ehren 
von Heiligen bzw. Märtyrern gebraucht, steht bei uns aber offenkundig mit dem Marienkult 
in Zusammenhang. 

<jHAonoviac;: Unter dem Begriff <jnAonOVta ist hier eine Laienorganisation zu ver
stehen, die an eine Stadtkirche angeschlossen ist und deren Mitglieder den Klerus dieser 
Kirche in Gottesdienst, Ausrichtung von Festen und karitativer Tätigkeit sowohl materiell 
als auch durch persönlichen Einsatz unterstützen; vg!. E. Wipszycka, Les confriries dans la 
vie religieuse de l'ltgypte chretienne, in: D. H. Samuel (Hrsg.), Proceedings of the Twelfth 
International Congress of Papyrology, (Am.Stud.Pap. 7), Toronto 1970, 511-525; J. 
Gascou, P.Sorb. II 69, 76f.; A. Biedenkopf-Ziehner, O.Brit.Mus.Copt. 11 5, Ein!. S. 106f.; 
Papaconstantinou, a. O. (s. oben Nr . I, 12 Komm.) 279f. Man beachte auch P. J. Sijpe
steijn, New Light on C/JIA.OIIONOI, Aegyptus 69 (1989) 95-99 (= SB XX 14104-14105) 
und J. R. Rea, P.Oxy . LVIII 3958, 11 Komm. W. C. Till übersetzt den Begriff mit "Laien
helferschaft" (CPR IV 195); im Englischen und Französischen sind die Wiedergaben "con
fraternity" bzw. "confn!rie (seculiere)" üblich. 

Daß solche Bruderschaften nicht nur mit dem Neutrum <jnA,onOVetOV (bzw . <jnA,onovwv) 
bezeichnet werden konnten, sondern auch mit dem Femininum <jJtAonovia, ist eine recht 
junge Erkenntnis. Zwar sind bereits seit Anfang des letzten Jahrhunderts zwei Zeugnisse für 
eine ayia <jnAonovia bekannt, nämlich P.Iand. III 38 und SPP III 288 (s. oben Ein!.), doch 
wurde dieser Ausdruck von den Herausgebern und Kommentatoren bis vor kurzem für eine 
Kirche oder Kloster gehalten, das nach einer Heiligen bzw. personifizierten christlichen Tu
gend - analog etwa zur Metanoia - benannt war; vg!. Wipszycka, a. O. 522. Erst seit dem 
Erscheinen von P.Oxy. LVIII 3958 (Oxy. , 614), wo sich in Z. 42 die Worte: o/UA'tOU 'tfjc; 
qnAonov(iac;) 'tou ayi(ou) 8eooropou finden , steht fest, daß auch das Femininum im Sinne 
von "Bruderschaft" verwendet wurde; vg!. die Bemerkungen des Herausgebers J . R. Rea, 
Komm. zu Z. 11. Einen weiteren Beleg liefert das unlängst publizierte, aus dem Phoibam
mon-Kloster stammende O.Brit.Mus .Copt. II 5 (spätestens 620?), welches von der Entlas
sung einer verarmten Person aus der Bruderschaft des Klosters handelt . Diese neue Evidenz 
legt es nahe, auch P.Iand. III 38 und SPP III 288, wie nunmehr bei Papaconstantinou, a. O. 
(s. oben Nr. 1, 12 Komm.) 279 geschehen, als Zeugnisse für Laienbruderschaften einzustu
fen . Die von Papaconstantinou an selber Stelle mitgeteilte Vermutung, daß der Unterschied 
im Genus auf regionale Unterschiede im Sprachgebrauch zurückzuführen sein könnte, inso
fern die Belege für das Neutrum aus dem Hermopolites, die für das Femininum hingegen aus 
dem Oxyrhynchites stammen, scheint vor dem Hintergrund der neuen Belege allerdings eher 

Blattes befindet; sie ist demnach, anders als in der Edition angenommen, jüngeren Datums 
als das auf der anderen Seite des Fragments befindliche Schreiben . Da dieses Schreiben, 
nach seinem Schriftbild zu urteilen, aus dem 6. oder frühen 7. Ih. stammt (ähnlich bereits 
Hrsg.), ist auch für die Quittung eine entsprechende Abfassungszeit anzunehmen. 
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fraglich. Zwar ließe sich unser Papyrus, der ebenfalls aus einem mittelägyptischen Gau her
rührt, als Bestätigung für eine solche Annahme anführen; jedoch zeigt das Papaconstantinou 
noch nicht bekannte O.Brit.Mus.Copt . II 5, daß das Femininum auch in Oberägypten ge
bräuchlich war. 

5. Daß in Herakleopolis eine der Maria geweihte Kirche existierte, in welcher diese 
nicht nur als Heilige Gottesgebärerin, sondern auch als Teilhaberin an der Königswürde Jesu 
verehrt wurde, war bereits aus SB VI 9462, 3-4 (ca. 657 [vgl. BL IX 260]) bekannt, wo eine 
A.a.upa. ·6'e; oEcmoivTje; l]!!rov 1:1\e; eE01:0KOU Ma.pia.e; 1:11e; Ba.CHA.etOU genannt wird . Zu 
diesem Aspekt des Marienkultes, der in Ägypten ansonsten erst seit dem 8. Jh. gut faßbar 
ist, vgl. E. Fastenrath, F. Tschohner, in: R. Bäumer, L. Scheffczyk (Hrsg.), Marienlexikon 
III, St. Ottilien 1991,589-596 s.v. Königtum Mariens mit weiterer Literatur. 

7. 1:a.nt:lvo1:a.1:0e; ist eines der Bescheidenheitsprädikate, die in der Spätantike bei der 
Selbstbezeichnung von Personen, namentlich Klerikern, oftmals anzutreffen sind; vgl. A. 
Papathomas, P.Heid. VII 408,8 Komm. 

9 . not!!l]v: Zu den Belegen für Schäfer in den Papyri vgl. H. Harrauer, CPR XIII, Einl. 
S. 143-154. 

14 . oo>!!a.1:T]OV (I. oo>!!a.nov) ist das nur selten bezeugte Deminutiv zu oro!!a.. Beide 
Wörter bez~ichnen in nachklassischer Zeit das flache, begehbare Hausdach; vgl. F . Luck
hard, Das Privathaus im ptolemäischen und römischen Ägypten, Diss. Gießen 1914, 74-
76; M. Nowicka, La maison privee dans l'Egypte ptotemaique, (Bibliotheca Antiqua 9), 
Wroctaw, Warszawa, Krak6w 1969, 114; Husson, Oikia (s. oben Nr. 1, 13 Komm.) 63-65; 
M.-C. Hellmann, Recherches sur le vocabulaire de l'architecture grecque (BEFAR 278), 
Athenes, Paris 1992, 113f.; M. Vesterinen, P.Petra 18 Komm.; DGE VI 1217 s.v . oro!!a. 13 
bzw. 1218 s. v. Oo>!!a.'tLOV 3. Solche Dachterrassen konnten mit einer Mauer oder einem 
Zaun umfriedet sein und dienten unterschiedlichsten Zwecken, etwa als Speise- und Schlaf
stätte, als Platz für Feiern, kultische Handlungen oder Arbeitsverrichtungen und als Lager; 
eine Nutzung zur Unterbringung von Tieren war, soweit ich sehe, noch nicht nachgewiesen. 

15 . Eie; CHa.CHV 1:rov E!!roV npoßa.1:O>v: Zur Verwendung des Wortes U1:a.Ute; im Zusam
menhang mit de~ Unterbringung von Tieren vgl. LSJ9 s.v. B 2. Man denke auch an Begriffe 
wie ßoo- und 1.nnOU1:a.uLOV, die den Rinder- bzw. Pferdestall bezeichnen. 

20-21. EV 1:EA.t:l 1:Ka.u1:oU I E1:0Ue;: Dieselbe Formulierung begegnet auch in dem 
Mietvertrag CPR VIII 62, 33 (Herakl., 575). Während in dieser Urkunde, die am 5. Mesore 
(29 . Juli) aufgesetzt wurde, mit Ewe; das traditionelle ägyptische Jahr gemeint sein dürfte 
(Beginn: 29. bzw. 30. August), ist in Anbetracht des Errichtungsdatums unserer Urkunde (2 . 
Januar) die Möglichkeit zu erwägen, daß ihr Verfasser sich auf das römische Jahr (Beginn: 
1. Januar) bezieht. 

25. AUp]~[A.tloe; 'A[ : Vermutlich der Name des Schreibhelfers. 

26 . Das geläufige Schema für solche Dorsalvermerke von Mietverträgen lautet 
!!luo>eUte; Mietobjekt Y€VO!!EVTj uno/na.pa. Mieter Eie; Vermieter, doch scheinen die 
Tintenspuren nicht zu einer entsprechenden Rekonstruktion zu passen. 

!!lC!~(O>Ute;): Von dem hochgestellten e sind nur Reste der Querhaste erhalten. 
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Tafel 10 

7.U Miuhof, S. 10 I fr .. Nr. I (P'vindob. G 3 1523) 



Tafel 11 

zu Mitthof, S. 106ff., NI. 2 (P.Vindob. G 25873) 


